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Warenart 

11. Klaviere u. Teile dav .. 
12. Packpapier ......... . 
13. Personenmotorwagen 
n. Metallbearbeit'ma,ch. 
15. Bearb.Hs.- u.Küch'gor. 
16. �aumwollc, roh ..... . 
17. Oikuchen, -mehl, 

Mandclk,cie ..••..... 
18. Tombak-, Kupfer-, 

Me:;singwaren ...... . 
19. Bücher ............. · 

I 20. Dynamomaschinen .. . 
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Unter den Waren, deren Ausfuhr gegen 1913 be­
sonders stark gewachsen ist, steht obenan Druckpapier 
( + 230 v. H.); es folgen Filme aus Zellulose ( + 190),
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Packpapier ( + 67 v. H.), Tombak-, Kupfer- und Mes­
singwaren ( + 12 v. H.) und Beleuchtungsartikel . 
(+ 5 v. H.). Uber dem Durchschnitt stehen dann noch 
besonders Kinderspielzeug, Haus- und Küchengeräte und 
Ölkuchen, während ein empfindlicher Rückgang bei kei-, 
ner der hier aufgeführten Positionen zu verzeichnen ist. 
Aus der Reihe der Waren, die ihrem prozentualen Anteil 
am Gesamtwert der Ausfuhr nach 1913 die 15 ersten 
Pläi,je innehatten, sind jei,jt verschwunden (wenn man 
von „Maschinen" und „Eisenwaren" als zwei Sammel­
rubriken absieht): Steinkohlen (1913: 5,1 v. H. der Aus-. 
fuhr), Zucker (2,6 v. H.), Felle zu Pelzwerk (2,2 v. H.), 
Roheisen (2,0 v. H.), Koks (1,5 v. H.), Roggen (1,3 v. H.) 
und Kleider und Putwaren (1,3 v. H.). g 'J'. 

Zur Entwicklung des deutschen Steuersystems CL)

Nach Artikel 4, Ziffer 2 der ersten Verfassung des 
Deutschen Reichs vom 16. April 1871 stand dem alten 
Reiche grundsätlich die Gesetgebung über „die für die 
Zwecke des Reichs zu verwendenden Steuern" zu; 
irgendeine Beschränkung <ler Besteuerungsmöglich­
keiten für das Reich war also nicht vorgesehen. Die vie­
len neuen Projekte, die bald nach 1871 auftauchten 
(Reichseinkommensteuer usw.), beweisen, daß der zitierte 
Verfassungsartikel auch durchaus in diesem Sinne auf­
gefaßt wurde. Das blieb so bis gegen Ende der siebziger 
Jahre. Bis dahin war das Reich, vor allem dank der 
französischen Kriegsentschädigung, in der Lage, seinen 
Bedarf mit den vorhandenen Mitteln zu decken. Diese 
bestanden vor allem aus <len Zolleinnahmen, Verbrauchs­
abgaben ( Salz-, Tabak-, Zucker-, norddeutsche Brannt­
wein- und Biersteuer) und dem Wechselstempel, die 
sämtlich in der Ausgestaltung, die sie in der Zeit des 
Zollvereins und <les Norddeutschen Bundes erfahren 
hatten, auf das Reich übernommen wurden. Daneben 
figurierten im Reichsetat die Uberschüsse der Verwal­
tungsbetriebe sowie die Matrikularbeiträge, die (Art. 70 
alte RV) dann von den Bundesstaaten - und zwar ent­
sprechend der Bevölkerungszahl: ein höchst roher und 
ungerechter Maßstab - aufzubringen waren, wenn alle 
übrigen „gemeinschaftlichen" Einnahmen, einschließlich 
etwaiger Uberschiisse der Vorjahre, zur Ausgabendeckung 
nicht ausreichten.· 

Der Finanzbedar·f des Reichs wuchs innerhalb we­
niger Jahre beträchtlich, so daß 1879 bereits eine Ände­
rung des herrschenden . Zustandes s��h als unum�änglich
notwendig erwies. (Nicht zulett fmdet das seme Be­
gründung in der unrationel�en Verwendung der Kriegs­
entschädigung, die gr?ße_ntells �en Bundesstaaten zuge­
führt wurde was bei diesen einen Abbau des Steuer­
systems zur' Folge hatte.) �ölle und Tabaksteuer wur­
den beträchtlich erhöht; zugleich aber wurde wegen poli­
tischer Eifersüchteleien eine Komplizierung der finan­
ziellen Beziehungen zwischen Reich und Bundesstaabn
vorgesehen. Gegen jede Ratio "':urde_n von nun an ein
gewisses Maß übersteigende Reich��mna?men aus Zöl­
len und Tabaksteuer den Staaten uberwiesen bzw. auf
deren Matrikularbeiträge verrechnet, die Uberweisungen 
mit Einführung neuer Steuerquellen später auch auf 

diese ausgedehnt (Reichsstempelabgaben 1881, 1885, 
1894, Branntweinsteuer 1887). 

Auch als die Lage der Reichsfinanzen sich in den 
neunziger Jahren immer mehr verschlechterte, hielt man 
an dem angedeuteten System fest. Der Reichsgedanke 
besaß nicht genügende Kraft, um die von „eigenstaat­
lichem" Denken erfüllten Bundesstaaten -dazu zu_ be­
wegen, dem Reiche mit der Zuweisung eigener aus­
reichender Steuereinnahmen aus seiner Kalamität zu 
helfen. So verzichtete man 1896 lediglich auf Teile der 
zuständigen Uberweisungen zugunsten der Tilgung von 
Reichsschu1den. Die Art des bestehenden . ,,Finanzaus­
gleichs" blieb unberührt, dank der allmählich sich heraus­
bildenden, auch von hervorragenden Staatsrechtlern 
(Laband) vertretenen -Theorie, daß das Reich auf Grund 
der Verfassung keine „direkten" Steuern erheben könne 
- eine im Hinblick auf den erwähnten Art. 4, Abs. 2 RV
offenbare Irrlehre, die jedoch grunds.äi,jlich bis zum
Jahre 1913 aufrechterhalten wurde. Die Reformen von
1906 und 1909 brachten für das Reich eine große Zahl
neuer Verkehrs- und Verbrauchssteuern, neben einer
Steigerung der Matr-ikularbeiträge; durch diese Maß­
nahmen wurde erreicht, daß die Reichsschulden von 1909
bis zum Kriegsausbruch keine weitere Steigerung er­
fuhren. Die 1906 eingeführte, 1909 ausgebaute Erb­
schaftssteuer und die Tantiemesteuer wurden, um die
Aufrechterhaltung der erwähnten Anschauung von der
Gesehgebungskompetenz des Reichs zu ermöglichen,
künstlich als „indirekte" Steuern konstruiert. Erst 191:3
wurden dem Reich mit dem Wehrbeitrag und der soge­
nannten Besii,jsteuer auch „direkte" Steuern offen zu­
gestanden.

So lagen die Dinge 1914 - und so blieben sie bis 
1916. Man dachte nicht daran, dem Reiche ·die Kriegfüh­
rung durch eine leicht erhöhbare und ertragreiche Steuer 
(wie es eine Reichseinkommensteuer gewesen wäre) zu 
erle-ichtern sondern finanzierte den gesteigerten Bedarf 
mit Hilfe 'von Anleihen. Die Begründung lautete fol­
gendermaßen: Nur keine Veränderung der „stabili­
sierten" Finanzausgleichsverhältnisse; ke-ine Antastung 
der Finanzhoheit der Bundesstaaten; keine Aufregung 
der Gemüter (die zur Störung des legendären „Burg­
friedens" hätte führen können) durch neue Reichs­
steuern! Schüchtern wagte man sich in 1916 und den 
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folgenden Kriegsjahren: an eine - im Vergleich mit Eng­
land geradezu lächerlich geringe - Besteuerung von 
Kriegsgewinnen in Form von Mehreinkommen und Ver­
mögenszuwachs, dehnte man den Kreis der der Ver­
brauchsbesteuerung unterworfenen Objekte aus bzw. 
erhöhte die bestehenden Steuern. Besonders zu erwäh­
nen ist die Einführung der Umsat,steuer '(1916: 1 v. T., 
1918: 5 v. T., daneben Luxussteuer für Kleinhandels­
waren in Höhe von 10 ·V. H.) und der Kohlensteuer (20 
v. H.), durch die eine Vorbel•astung des gesamten Ver­
brauchs geschaffen wurde.

Unter dem Druck der durch die Umwälzung 1918 
hervorgerufenen politischen Verhältnisse wurde dann in 
den Jahren 1919 und 1920 das Finanzwesen von Reich 
und Ländern auf eine völlig neue Basis gestellt. Wenn 
es auch nicht gelang, dem Einheitsstaatsgedanken in der 
neuen Reichsverfass·ung vom 11. August 1919 vol1e Gel­
tung zu verschaffen, so wurde doch dem Reich im Ver­
gleich zu früher eine beträchtlich verstärkte Macht ,gegen­
über den Einzelstaaten und eine Fülle neuer Aufgaben 
zugewiesen. Der Reichsgedanke wurde von den Regie­
ru�gsparteien ,stark in den V <;>rdergrund gestellt, und 
naive Gemüter stritten sich gar darüber ob den Län-
d " 

' " 
ern noch Staatscharakter zuzuerkennen sei. Durch den 

Gang der Dinge in den letten zwei Jahren, die in der aller­
letten Zeit zu ,einer Wiedei�beseitigung gewichtiger Teile 
des :damals in raschem Impetus Geschaffenen führti� 
- �me_ Warnung vor einer tlberschätung der Dauer­
haftigkeit des, verbliebenen Restbestandes an Reichs­
hoh�it -, dürfte dieser Streit in eindeutig-bejahender
Weise entschieden sein.

Die staatsrechtlichen und soziologischen Wandlun­
gen machten mit Rücksicht auf ,die Reichsfinanzpolitik, 
der von nun an überwiegende Relevanz zukam, dreierlei 
erforderlich: einmal eine Umgestaltung des Steuer­
systems, sodann (in Verbindung <lamit) eine Änderuna 
der finanziellen Beziehungen zwischen Reich, Länder;. 
und Gemeinden, und schließlich, als Folge der notwen­
dig gewordenen Ubernahme <ler bisher von den Ländern 
innegehaltenen Finanzverwaltung auf das Reich, eine 
einheitliche Regelung der prinzipiellen Fragen des for­
malen und materialen Steuerrechts. Für <l•iese lagen be­
reits umfangreiche Vorarbeiten vor; ihre Auswertung 
und Anpassung an die veränderten Verhältnis·se erfolgte 
durch die Reichsatbgabenordnung vom 13. Dezember 1919, 
die zugleich ein Instrument zur Verbesserung der Er­
fassungsmöglichkeiten darstellt. Bei den Steuerrefor­
men, die der damalige Reichsr!'inanzminister Erzberger 
mit größter Energie ,drurchzuse1Jen bestrebt war - wohl 
wissend, daß in jenem Augenblick weniger aus finan­
ziellen, als aus ,allgemein politischen Gründen höchste Eile 
geboten war; denn jeder versäumte Tiag konnte bei der 
Labilität der inneren und äußeren Verhältnisse das an­
gestrebte Ziel: die Stärkung der finanziellen Position 
des Reichs, in Frage stellen -, stand im Vorderg1'und 
der Gedanke, nunmehr die wichtigsten „ d i r e k t e n" 
Steuern in weitestem Maße dem Reiche dienstbar zu 
machen. Es: handelte sich ferner darum, ·ein S y s t e m  
der Reichseinnahmen zu schaffen das Verbrauch und Ver­
kehr, Einkommen und Bes·it möglichst lückenlos erfaßte 
und dessen einzelne Glieder aufeinander abgestimmt 
sein mußten, um Ungerechtigkeiten, die aus der bis-

Nr. 12 vom 21. März 1924 - Wirtschafts-dienst 

herigen Art des Finanzausgleichs zwischen Reich und 
Ländern und der Verschiedenheit der Steuersysteme der 
letteren resultierten, zu vermeiden. Daß die Belastung 
des Besi1Jes dabei nicht unerheblich verschärft wurde, 
war eine selbstverständliche Folge der Wandlungen in 
den soziologischen Machtverhältnissen und sozialpoliti­
schen Anschauungen jener Zeit. Dieser Gedanke ließ 
sich jedoch nur für kurze Zeit verwirklichen. Das An­
wachsen der Gegenströmungen führte seit 1921, beson­
ders aber in 1922 und 1923 dazu, daß die Finanzpolitik 
Mittel zu einer sozial höchst bedenklichen Verschiebung 
der Einkommens- und Vennögensverhältnis,se und einer 
star,ken Herabdrückung der Realeinkommen der breiten 
Massen wurde. Erst rmit den sogenannten Steuernot-­
verordnungen, von denen weiter unten noch die Rerle 
sein wird trat hierin wieder ein Wandel ein. 

Im ein;elnen umfaßten die Reformen von 1919/20 (wenn 
man die Finanzausgleichsfragen vorläufig beiseite läßt) 
folgende Maßnahmen: Abschluß der K r i e g s  b e -
s t e u e r  u n g durch die außerordentliche Kriegsabgabe 
für 1919 und die Kriegsabgabe vom Vermögenszuwachs; 
Besteuerung des E i n  k o m m  e n s (infolge Ausdehnung 
des Einkommenbegriffs Erfassung auch der nicht regel­
mäßigen Einnahmen) durch Einkommen-, Körperschafts­
und Kapitalertragssteuer; Belastung des B e s  i t\ e s  
einmal durch übernahme der laufenden Besitsteuern auf 
das Reich: Besit,steuer '(ausgebaute und erhöhte), Erb­
schaftssteuer und Besit)wechselabgaben, ferner durch das 
Reichsnotopfer - auch dieses, ursprünglich als e i n  m a -
1 i g ,e große V ·e r  m ö g e  1� s abpbei zur Verminderung
der Kriegsschulden bestimmt, wurde unter dem anwach­
senden Einfluß der Interessenten sehr bald zu einer 1 a u  -
f e n d e n  Steuer die ab Mitte 1921 bequem mit dem In­
halt <le,s: Portefe�illes gezahlt werden konnte -; schließ­
lich Ausdehnung und Ausgestaltung der bisherigen Be­
steuerung von V e rbr a u c h  und V e r k e hr durch <lic 
all,gemeine Umsatsteuer, durch Kohlen-, Salz-, Zünd­
waren-, Leuchtmittel- Zucker-, Tabak-, Bier-, Still- und 
Scha·umwein-, Mine{·alwasser- und Spielkartensteuer, 
das Branntweinmonopol, die Essigsäure-Verbrauchs­
abgabe, die mannigfachen Reichsstempelabgaben, die Ab­
ga'ben vom Pe11sonen- und ,Güterverkehr, die Grund­
erweubssteuer und die Zölle. 

Das „unsinnige", ,,ruinöse" Erzbergersche Steuer­
sy,stem (oder welche schmückenden Beiworte man ihm 
immer verlieh) spielte sich in überraschend kurzer Zeit 
ein. Rechnet man die Papiermarkeinnahmen der einzel­
nen Monate 1920/21 über den jeweiligen Lebenshaltung-'3-
index um (eine für diese Zeit verhältnismäßig zuverläs­
sige Methode), so ergeben sich folgende Zahlen: 1920 
stiegen die monatlichen Reichseinnahmen von 71. Mill. 
Goldmark im April über 300 Mill. im Oktober auf mehr 
als 600 Mill. im Dezember und hielten sich im Laufe des 
Rechnungsjahres 1.921 durchschnittlich auf der Höhe von 
400-450 Mill. ,Goldmark. Je mehr man das System zu
mo<lifizieren und zu „v@bessern" suchte (wozu seit der 
zweiten Hälfte 1921 durch <lie Ermordung Erzbergers 
fr�ie Bahn geschaffen war), desto geringer wurden die 
Emnahmen. Der nicht mehr aufgehaltene Niederbruch 
der Reichsfinanzpolitik ,sett ein mit dem September 1922 
- der Wiedemufbau beginnt fünf Vierteljahre später.

(•Ein iweiter Aufsah folgt.) 0 




